
146

Monitoring

Personalbemessung im Jugendamt
Bayerisches Pilotprojekt entwickelt geeignete Instrumente

■ Irmgard Schroll-Decker, Jörg Strobel, André Schilay

Mehr Personal bedeutet nicht unbedingt
bessere Aufgabenerfüllung. Aber welche
Standards und Methoden der Feststellung
des Personalbedarfs sind beispielsweise in
Jugendämtern fachlich richtig? Eine
Untersuchung in Bayern versuchte, ange-
messene Antworten zugeben.

Gesellschaftliche Herausforderungen wie
Vernachlässigung und Misshandlung von
Kindern veranlassen häufig, die sozialen
Dienste der Jugendämter zu hinterfragen.
Neue Aufgaben wie der Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)
werden nach dem Maximalprinzip imple-
mentiert und den Mitarbeitern zusätzlich
aufgebürdet. Sobald eine neue Hilfeform
im Gesetz verankert ist, flaut das öffentli-
che Interesse ab.

Den sozialen Dienst vorzuhalten und
ihn zu erbringen, ist Sache der Personal-
steuerung der Behörde. Ausgelöst vom
Beispiel der verpflichtenden Regelung
von Verantwortungsbereichen im Kon-
text des § 8a SGB VIII fand in der Fach-
praxis eine enorme Sensibilisierung statt
(vgl. Haller, 2008, 11). Parallel zur Auf-
gabenmehrung wurde für die Bearbeitung
mehr Personal gefordert. Nun entstand
die Frage, ob mit dieser Gleichung bereits
eine intelligente Aufgabenerfüllung ge-
währleistet ist.

Das Bayerische Landesjugendamt
nahm dies zum Anlass, in Kooperation
mit dem Bayerischen Landkreistag und
dem Institut für Sozialplanung und Orga-
nisationsentwicklung gemeinsam mit drei
Jugendämtern das Pilotprojekt »Perso-
nalbemessung der Jugendämter in Bayern
(PeB)« aufzusetzen und sich des Instru-
ments der Personalbedarfsfeststellung zu
bedienen. (1)

Was macht und worauf zielt
Personalbemessung?

Personalbemessung stellt ausreichend
Personal bereit. Dazu muss der Brutto-
Personalbedarf – bestehend aus einem
qualitativen und einem quantitativen An-
teil – bekannt sein. Der qualitative Bedarf
legt die Kompetenzen der Mitarbeiter fest
(Stellenanforderungen). Der quantitative
Aspekt beinhaltet, wie viel Personal für
die Intensität der Aufgabenbewältigung
punktuell oder dauerhaft benötigt wird
(vgl. Sauter, 2009, 11 ff.).

Der ermittelte Brutto-Personalbestand
entspricht dem Sollwert, der dem tatsäch-
lichen Mitarbeiterstand gegenübergestellt
wird. Die Differenz zwischen Brutto-Per-
sonalbedarf und aktuellem Personalstand
ergibt den Netto-Personalbedarf. Er dient
als Basis für personalpolitische Entschei-
dungen (vgl. Hutzschenreuter, 2009,
270).
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Abb. 1: Arbeitsprozesse am Beispiel stationäre Hilfe zur Erziehung
Quelle: Szlapka, 2008, 74, modifiziert durch J. S.
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Bezugsgrößen der
Personalbemessung

Die Personalbemessung arbeitet mit
drei Variablen: der Jahresarbeitszeit, den
Fallzahlen sowie den Kern- und Teilpro -
zessen. Die Jahresarbeitszeit einer Voll-
zeitäquivalenzstelle beträgt 1.583 Stun-
den. (2)

Die Fallzahlen ermitteln sich aus den
tatsächlich registrierten Fällen einer Hil-
feleistung. In ihnen spiegeln sich die Ein-
wohnerwerte (Gesamtanzahl eines Bezir-
kes und der Anteil junger Menschen) und
die Anhaltszahlen (Anzahl der Leistungs-
fälle pro Fachkraft) wider.

Inhaltlich sind bei den einzelnen Diens -
ten Kern- und Teilprozesse sowie einzelne
Tätigkeiten zu bestimmen. Zu berük-
ksichtigen sind zudem die mittleren Bear-
beitungszeiten und die Anhaltswerte
(Pauschalwerte) aus interkommunalen
Vergleichswerten (vgl. Szlapka, 2008,
77).

Vorgehen bei der
Personalbemessung

Die Berechnung beginnt mit den Ar-
beitsprozessen, die innerhalb der Dienst-
leistung (z. B. Inobhutnahme) definiert
werden. Eine Tätigkeit wie beispielsweise
die Informationsaufnahme kann fachlich
unabhängig vom jeweiligen Fall standar-

disiert werden. Die durchschnittliche Ar-
beitsmenge ist an die Tätigkeiten und
nicht an die Fälle geknüpft. Die jeweilige
Hilfeleistung legt mittels der fachlichen
Standards den erforderlichen Ressourcen-
einsatz fest (vgl. Szlapka, 2008, S. 73 ff.).

Die Leistung »Stationäre Hilfe zur Er-
ziehung« umfasst beispielsweise die Ar-
beitsschritte Erstkontakt, Diagnose, Hil-
feplanverfahren, bei Bedarf Kriseninter-
vention und Beendigung der Hilfe (vgl.
Abb. 1). Teilprozesse können aus einer
Reihe von Tätigkeiten bestehen (Einla-
dung zum Hilfeplangespräch, Einholen
von Stellungnahmen u. a. m.), die geplant
werden müssen oder als Sofortarbeit an-
fallen. Fachexperten im Jugendamt müs-
sen Tätigkeiten fallweise an spezifische
Anforderungen anpassen oder flexibel
reagieren, wenn sich Stellgrößen (z. B.
eine häufigere Überprüfung) verändern,
die zu einem Anstieg von Tätigkeiten (z.
B. Elternkontakte) führen können (vgl.
Szlapka, 2008, 74).

Arbeitszeitkomponenten für die
Personalbemessung

Die Jahresarbeitszeit von 1.563 Stun-
den besteht aus der Ausführungszeit ein-
schließlich eines kleinen Anteils (1 bis 5

Prozentpunkte) an Verteilzeit für unvor-
hersehbare Arbeitsprozesse und der soge-
nannten Rüstzeit zur Vor- und Nachbe-
reitung (vgl. Szlapka, 2008, 79 f.).

Den Ausgangspunkt für die Ermittlung
der Zeitangaben für die Kernprozesse bil-
den die fachlichen Standards (vgl. Abb.
2). Danach bemisst sich die Ausführungs-
zeit nach Klienten- und nach Systembe-
zug. So werden Aufwendungen bestimmt,
die unmittelbar und mittelbar Auswir-
kungen auf die Klientel haben. Die Rüst-
zeit dagegen beinhaltet Zeitanteile, die
nicht direkt in die Kernprozesse einfließen
(vgl. Szlapka, 2008, 80 ff.). 

Qualitative Standards und finanzielle
Ressourcen bedingen sich wechselseitig:
Ist es fachlicher Konsens, pro Quartal von
einem auf zwei Elterngespräche zu wech-
seln, können die personellen Auswirkun-
gen unmittelbar abgeleitet werden. Das
Jugendamt kann transparent darlegen, wo
ein Defizit an Ressourcen besteht und wel-
che Folgen es für die Leistungserbringung
hat. Die Personalbedarfsbestimmung fo-
kussiert nicht den Personalstamm, son-
dern liefert eine differenzierte Betrach-
tungsweise über benötigte und gewünsch-
te Qualitäten (vgl. Szlapka, 2008, 87).

Fragmente einer Umsetzung der
Personalbemessung

Die folgenden Ausführungen beziehen
sich auf das konkrete Vorgehen eines be-
teiligten Jugendamtes.
• Erstkontakt: Für den Kernprozess Erst-

kontakt wurde mit allen Fachkräften
unter Beachtung der gesetzlichen Be-
stimmungen ein Ablaufplan erarbeitet.
Bei der ersten Kontaktaufnahme klärt

Abb. 2: Bausteine der Arbeitszeit
Quelle: Quelle: Fink et al., 2009, 7, modifiziert durch J. S.

»Viele Tätigkeiten – beispielsweise
die Informationsaufnahme –
können unabhängig vom jeweiligen
Fall standardisiert werden«
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sich der Bedarf an Jugendhilfeleistun-
gen und eine eventuelle Weitervermitt-
lung. Werden Leistungen der Jugend-
hilfe zugesprochen, folgt eine weitere
Sachverhaltsklärung (z. B. eine sozial-
pädagogische Diagnose), bevor an die
leistungsverantwortliche Fachkraft ver-
wiesen wird. Kollegiale Beratung kann
hier in Anspruch genommen werden.
Das Resultat ist einheitliches Arbeits-
konzept inklusive Sonderfallbehand-
lungen. Auch die Teilprozesse wurden
gemäß dem definierten Kernprozess
charakterisiert. Alle Teilprozesse sind
nach einem vereinheitlichten Muster
beschrieben und an das örtliche Ju-
gendamt angepasst.

• Auftragszeitbestimmung: Zur Auf-
tragszeitbestimmung werden die Teil-
prozesse in einzelne Aktivitäten unter-
schieden und mit Zeitangaben unter-
legt. Exakte Aussagen wurden zu den
Beratungsgesprächen, den Fahrtauf-
wendungen, zur kollegialen Beratung
und Reflexion usw. getroffen.

• Systembezug: Tätigkeiten mit System-
bezug (z. B. Fortbildung, Netzwerkar-
beit) sind eigens ermittelt und zeitlich
beziffert. Auf der Basis eines Arbeits-
jahres sind auch die durchschnittliche
Rüstzeit (individuelle Vor- und Nach-
bereitungszeiten und dienstliche Belan-
ge wie Dienstbesprechungen) verein-
bart.

Verbindlich definiert und vereinbart
sind folgende Aktivitäten:
• Beratungsgespräch: Gespräche zwi-

schen Fachkräften und Eltern und mit
den noch nicht Volljährigen, Unterre-
dungen mit Dritten (Schule, andere
Fachkräfte etc.).

• Kurzgespräch: telefonische und kurze
persönliche Gespräche zur Abstim-
mung, Vereinbarung oder Erörterung
von bündigen Sachverhalten.

• Dokumentation: Zusammenstellen von
Dokumenten und Aktenführung (Ak-
tennotizen, Hilfeplanprotokolle, Stel-
lungnahmen, Gutachten).

• Administration: Tätigkeiten wie Kopie-
ren von Unterlagen, Schreiben und Ver-
senden von Einladungen oder Antrag-
stellung für Dienstreisen.

• Kollegiale Beratung und Reflexion: Zu-
sammenwirken mehrerer Fachkräfte
bei der Entscheidung über die Auswahl
der Hilfeart und des Umfangs.

• Verhandlung und Erörterung: Teilnah-
men von Fachkräften an Erörterungen
oder Verhandlungen.

• Fahrtzeiten: Weg- und Fahrtzeiten
ohne generelle Zeitwerte in den Teil-
prozessen (z. B. zusätzliche Fahrzeiten,
die zu Ausführungszeiten addiert wer-
den).
Der Kernprozess Eingangsmanage-

ment besteht aus einem geschätzten Ge-
samtaufwand von 815 Minuten, die sich
aus 125 Minuten Aufwand im ersten,
165 Minuten im zweiten und 525 Minu-
ten im dritten Teilprozess zusammenset-
zen (vgl. Abb. 3). Die Zeitanteile steigen
mit der Konkretisierung des Falls. Erfasst
wurde die Zeit ab dem Zugang bis zur
ersten Entscheidung. Sie erstrecken sich
auf maximal eine Arbeitswoche. Bis zum
Teilprozess »03 (Assessment)« können
zwei bis drei Wochen beansprucht wer-
den.

Personalbedarfsberechnung

Die mittleren Bearbeitungszeiten und
ihre Verteilung auf Kern- und Rüstzeiten
werden nun mit den tatsächlichen Fall-
zahlen eines Jahres in Verbindung ge-
bracht. 

Beispiel: Anzahl der Fälle im Jahr X
Kernprozess Falleingang: 506 Fälle
Kernprozess § 8: 123 Fälle
Kernprozess § 16: 338 Fälle

Abb. 3: Endprodukt (einschließlich Zeitangaben) zum Prozess Eingangsmanagement
Quelle: INSO, 2008/2009, modifiziert durch J. S.
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Die Fallzahlen werden in ein prozentu-
ales Verhältnis zum jeweiligen Teilpro-
zess im Kernprozess gesetzt. Im Fallein-
gang mit 506 Fällen ist der erste Teilpro-
zess in zwei Bereiche zu jeweils 50
Prozent aufgeteilt. 253 Fälle wurden an-
genommen und zugleich abgeschlossen
oder weitervermittelt. Dafür wurde ein
geringerer Arbeitsaufwand angesetzt. Die
restlichen 253 Fälle erforderten eine in-
tensivere Bearbeitung und Entscheidungs-
findung. Um die benötigten Zeitanteile zu
erhalten, wurden diese mit den mittleren
Bearbeitungszeiten im Kernprozess oder
Teilprozess multipliziert. Von 253 Fällen
wurden im Teilprozess 02 noch 127 Fäl-
le (25%) begleitet und im Teilprozess 03
erhielten 20% (102 Fälle) von 253 Fällen
sozialpädagogische Unterstützung. Diese
Zeitwerte werden den Personalbemes-
sungsbereichen zugeordnet: Das Ein-
gangsmanagement obliegt dem Allgemei-
nen Sozialdienst. Aus der Berechnung
kann die System- und Rüstzeit ermittelt
werden (vgl. Abb. 4).

Resultate und kritische
Anmerkungen

Multipliziert man die Jahresarbeitszeit-
stunden mit dem Beschäftigungsumfang,
so ergibt sich die zur Verfügung stehende
Auftragszeit (z. B. 1.583 Std. x 6,25 ST =
9.893,75 Std.). Die Summe der Werte der
Klienten-, System-, Rüst- und Verteilzeit
ergibt den Bedarf an Auftragszeit. Nun
können die Auftragszeit und der Bedarf
miteinander verglichen werden. Die Dif-
ferenz zwischen Ist-Stand und ermittel-
tem Bedarf zeigt die Über- oder Unter-
deckung an. Dividiert man das Ergebnis
mit den Jahresarbeitsstunden, so erhält
man den Mehr- oder Minderbedarf an
Vollzeitäquivalenzstellen (vgl. Abb. 5).

An der Personalbemessung wird kriti-
siert, dass sich die Mitarbeiter zu Objek-
ten degradiert sehen. Bei einer institutio-
nalisierten Anwendung entsteht der Ver-
dacht, es handle sich um eine Bereinigung
des Stellenplans inklusive einer nachhalti-
gen Reduzierung der Kostenaufwendun-
gen für das Personal (vgl. Krems, 2009,
1).

Diese Vorbehalte können jedoch mit
Hilfe einer fachlichen Anleitung, einer Be-
teiligung der Professionsvertreter, einer
transparenten Durchführung und einer
verständnisvollen Personalführung ent-

Abb. 4: Berechnungsschema zur Klientenzeit
Quelle: INSO, 2009, modifiziert durch J. S.

Abb. 5: Ergebnismaske zur Personalbedarfsermittlung
Quelle: INSO, 2009, modifiziert durch J. S.
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kräftet werden. Besonders relevant ist die
Suche nach Lösungen vor Ort, da sie in
den meisten Fällen zu besseren Ergebnis-
sen führt als nach dem Top-Down-Prin-
zip umgesetzte Zwangsmaßnahmen (vgl.
Fischer & Fischer, 2009, S. 40 f.).

Unabhängig von den involvierten Fach-
kräften spielen das Entlohnungssystem
sowie der Arbeitsmarkt eine bedeutsame
Rolle. Insbesondere die politischen Ent-
scheidungsträger werden sich angesichts
der Transparenz des Verfahrens genau
überlegen müssen, welche Qualitätsstan-
dards sie für die sozialen Dienste setzen
(wollen). Nachgewiesene Abweichungen
bei der Personalbesetzung können dann

weniger auf fachliche Unzulänglichkeiten
zurückgeführt werden, sondern lassen
sich stärker mit dem politischen Willen
und den gewährten Ressourcen (z. B. im
Kontraktmanagement, bei Zielvereinba-
rungen) in Relation bringen. ◆

Anmerkungen

(1) Dokumentiert ist das Projekt im
Handbuch und Projektbericht (ZBFS,
Projektbericht, 2009).

(2) Bei Mitarbeitern in Teilzeit wird die
Jahresarbeitszeit gesondert angepasst
(vgl. BMI, 2007, 211).
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Erstmals wird in dieser Studie das 
System der Arbeitsrechtlichen Kom-
missionen in den Kirchen, Diakonie 
und Caritas sozialwissenschaftlich 
untersucht. Geboten wird ein 
umfassender und detaillierter Über-
blick über Entstehung, Gegenwart 
und Zukunftsperspektiven der 
Arbeitgeber/Arbeitnehmerbezie-
hungen in diesem Feld. Die Wei-
chenstellungen des arbeitspoliti-
schen Sonderweges der Kirchen seit 
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sistenz werden pfadtheoretisch 
herausgearbeitet. Im Querschnitt 
werden aktuelle Konflikttendenzen 
seit der Ablösung der kirchlichen 
Vertragsordnungen vom BAT im 
Jahr 2005 erhoben und die Faktoren 
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